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DURCHSCHNITTSKOSTEN FÜR SACHLEISTUNGEN — 2009 

In den jährlichen Durchschnittskosten ist die Kürzung um 20 v. H. nach Artikel 94 Absatz 2 und Artikel 95 
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates ( 1 ) nicht berücksichtigt. 

Die monatlichen Nettodurchschnittskosten sind um 20 v. H. gekürzt. 

I. Anwendung des Artikels 94 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 

Zur Ermittlung der Erstattungsbeträge für Sachleistungen, die Familienangehörigen nach Artikel 19 Ab
satz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates ( 2 ) im Jahr 2009 gewährt wurden, sind nach
stehende Durchschnittskosten heranzuziehen: 

Jährlich Netto monatlich 

Lettland 243,65 LVL 16,24 LVL 

II. Anwendung des Artikels 95 der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 

Zur Ermittlung der Erstattungsbeträge für Sachleistungen, die im Jahr 2009 nach den Artikeln 28 und 
28a der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 gewährt wurden, sind folgende Durchschnittskosten (ab 2002 
nur pro Kopf) heranzuziehen: 

Jährlich Netto monatlich 

Lettland 325,11 LVL 21,67 LVL
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